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Zwischen Deutschland und Polen wurde 2015 ein Abkommen unterzeichnet, das im 
deutsch-polnischen Grenzgebiet eine Verbesserung der Wasserstraßen hinsichtlich Hoch-
wasserschutz, Abfluss- und Schifffahrtsverhältnisse vorsieht. Hierzu führte die Republik 
Polen eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung mit anschließender Ge-
nehmigung des Vorhabens durch. Die Umwelt- und Naturschutzverbände beiderseits der 
Oder sehen keine Notwendigkeit, die Grenzoder zugunsten von Hochwasserschutzmaß-
nahmen zu vertiefen. Außerdem sind erheblich negative Auswirkungen auf den ökologi-
schen Zustand des Stroms und der angrenzenden Auen-Lebensräume zu erwarten. Des-
halb legten die Verbände – ebenso wie das Brandenburger Umweltministerium – im Som-
mer 2020 bei der Generaldirektion für Umweltschutz (GDOč) Widerspruch gegen die Ge-
nehmigung ein. Von der GDOč wurde angekündigt, in der Sache bis zum 28. Februar 2022 
zu entscheiden (GDOŚ 2022).  
 
Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) begann hingegen erst 
Anfang 2021 mit der Feststellung des Untersuchungsrahmens (Scoping) zu den von ihr 
angestrebten Stromregulierungsmaßnahmen an der Grenzoder. Mit dem Umweltbericht, zu 
dem dann auch die Öffentlichkeit Stellung nehmen kann, ist voraussichtlich erst im Laufe 
des Jahres 2022 zu rechnen. Es besteht jedoch schon jetzt grundsätzlicher Dissens zwi-
schen der WSV und den Umweltverbänden, ob es sich bei den geplanten Maßnahmen um 
eine Unterhaltung vorhandener Stromregelungsstrukturen oder um einen verkehrlichen 
Ausbau handelt. Können die Umweltverbände nachweisen, dass die Oder-Regulierung 
keine Unterhaltung darstellt, sondern einen Ausbau, müsste die WSV gemäß EU-
Wasserrahmenricht-linie nachweisen, dass ihr Vorhaben einem übergeordneten öffentli-
chen Interesse dient. Durch ein vor ein paar Monaten in Kraft getretenes Gesetz erhielt die 
WSV die Zuständigkeit, die Binnenwasserstraßen wasserwirtschaftlich auszubauen, soweit 
dieser Ausbau zur Erreichung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich ist. Die 
Argumentation der WSV an der Oder ging deshalb zuletzt in die Richtung, dass sie den 
verkehrlichen Ausbau und den wasserwirtschaftlichen Ausbau nach EU-
Wasserrahmenrichtlinie kombinieren möchte, es soll sich also für den Fluss sowohl die 
verkehrliche als auch die ökologische Situation verbessern (WSV 2021). Nicht nur die Um-
weltschutzverbände haben erhebliche Zweifel daran, dass dieser Spagat gelingen wird, 
auch das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei empfahl in einem Dos-
sier für die Politik dringend, diplomatische und juristische Schritte gegen die polnischen 
Ausbaupläne einzuleiten und die deutschen Pläne zu stoppen (IGB 2020). Inwiefern die 
neue Bundesregierung dies beherzigen wird, bleibt abzuwarten. Im Koalitionsvertrag erklärt 
sie zumindest, dass sie das »bestehende Naturerbe« an der Oder schützt.  
 
Die Regierungen der Republik Polen und der Tschechischen Republik verfolgten seit rund 
fünf Jahren das Ziel, die Oder zu einem Großschifffahrtsweg mit Staustufen auszubauen 
und damit einen Donau-Oder-Elbe-Kanal zu schaffen, vergleichbar dem Rhein-Main-
Donau-Kanal in Deutschland. Beide Regierungen versuchten, die zugehörigen Vorhaben in 
das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V) einzubinden und somit eine umfangreiche 
Finanzierung durch die Europäische Union zu gewährleisten. 



Bei der am 14. Dezember 2021 vor-
gestellten »Überarbeitung der Leitli-
nien für das transeuropäische Ver-
kehrsnetz (TEN-V)« berücksichtigte 
die Europäische Kommission jedoch 
die Oder und den Donau-Oder-Elbe-
Kanal nicht. Auch scheint die neue 
tschechische Regierung kein Interes-
se mehr an diesen aus der Zeit gefal-
lenen Projekten zu haben. Jetzt wird 
es auf die Bundesministerien und 
das Europäische Parlament ankom-
men, die Oder vor ökologischer und 
ökonomischer Unvernunft zu schüt-
zen.  
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Abb. 1: Die Karte zeigt die Ausbaupläne der 
gegenwärtigen polnischen Regierung in War-
schau für Flüsse und Kanäle in Mitteleuropa. 
Modifizierte Darstellung aus: United Nations 
Economic Commission for Europe: »European 
Agreement on Main Inland Waterways of Inter-
national Importance (AGN)«  

 


